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Stadt Wittmund 
Fachbereich III Ordnung und 
Bürgerservice 
 

 
Beschlussvorlage 
 
öffentlich 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Umwelt-, Agrar-, Straßen- und Feuerwehrausschuss 30.10.2024 

Verwaltungsausschuss 04.12.2024 

Rat 10.12.2024 

  
 
Betreff: Ernennung des Stadtbrandmeisters 

 

 

Beschlussvorschlag 

 
Herr Jens Fremy wird ab dem 22.02.2025 für die Dauer von sechs Jahren unter Berufung in 
das Ehrenbeamtenverhältnis zum Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Wittmund ernannt. 
 
 

Sachverhalt 

 
Die Amtszeit des Stadtbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wittmund, Herrn 
Frank Frerichs, endet am 21.02.2025. Herr Frerichs steht für eine weitere Wahlperiode als 
Stadtbrandmeister nicht mehr zur Verfügung. 
 
In der Versammlung der Ortsbrandmeister und der stellvertretenden Ortsbrandmeister der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wittmund am 07.08.2024 wurde Herr Jens Fremy gemäß 
§ 20 Abs. 5 Satz 2 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) mit der 
Mehrheit der Stimmen der Ortsbrandmeister und ihrer Stellvertreter als Stadtbrandmeister 
vorgeschlagen. 
 
 

rechtliche Würdigung 

  
Herr Jens Fremy erfüllt die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen gemäß § 20 Abs. 3 
NBrandSchG für die Ernennung zum Stadtbrandmeister. 
 
Aus Sicht des Kreisbrandmeisters, Herrn Friedhelm Tannen, bestehen gegen die Ernennung 
von Herrn Jens Fremy zum Stadtbrandmeister keine Bedenken. 
 
Somit kann der Rat gemäß § 20 Abs. 4 NBrandSchG über die Ernennung und Berufung in das 
Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von sechs Jahren beschließen. 
  
 
Im Auftrage 
 
Eilts 
 

Wittmund, den 02.10.2024 Vorlagen-Nr. 
BV/2024/075 
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Abstimmungsergebnis: 

Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

VA Ja: Nein: Enth.: 

Rat Ja: Nein: Enth.: 
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